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RS UVS Kärnten 1993/11/16 KUVS-
1571-1576/3/93

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1993

Rechtssatz

Nimmt der Beschuldigte eine Betriebsanlage in Betrieb, ohne die bescheidmäßigen Au0agen im Errichtungs- und

Betriebsanlagenbescheid zur Gänze zu erfüllen, kann er sich verwaltungsstrafrechtlich nicht damit entschuldigen, daß

er subjektiv der Meinung war, daß nach Beendigung des Bauvorhabens eigens um eine Betriebsstättengenehmigung

angesucht werden muß.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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